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Vorlesung  
 

Recht der Strafverteidigung 
 
 

Wiederholungsfragen zu  §§ 8, 9 
 
 
1.  Wo ist die Vernehmung des Beschuldigten durch 

a) Polizei 
b) Staatsanwaltschaft 
c) Richter   

geregelt ? 
 
2. Hat der Verteidiger ein Recht auf Anwesenheit bei der Beschuldigtenvernehmung durch 

a) Polizei 
b) Staatsanwaltschaft 
c) Richter  ? 

 
3. Wo ist das Anwesenheitsrecht eines Mitbeschuldigten bei der richterlichen Vernehmung 
eines anderen Mitbeschuldigten geregelt ? 
 
4. Darf der Verteidiger in der Hauptverhandlung Fragen stellen  

a) dem Angeklagten 
b) Zeugen  ? 

 
5. Hat der Verteidiger das Recht, einen Richter wegen Besorgnis der Befangenheit 
abzulehnen ? 
 
6. Was ist der Unterschied zwischen einem Beweisantrag und einem      
Beweisermittlungsantrag ? 
 
7. Kann der Verteidiger des Beschuldigten Zeuge in dem Verfahren gegen den Beschuldigten 
sein ? 
 
8. Hat das Kanzleipersonal des Rechtsanwalts im Verfahren gegen den Beschuldigten, der 
von dem Rechtsanwalt verteidigt wird, ein Zeugnisverweigerungsrecht ? 
 
9. Welchen Einfluß hat die Entbindung von der Schweigepflicht auf das 
Zeugnisverweigerungsrecht des Verteidigers ? 
 
10. Muß der Verteidiger über sein Zeugnisverweigerungsrecht belehrt werden ? 
 
11. Was ist der Unterschied zwischen Sicherstellung und Beschlagnahme ? 
 
12. Welcher Zusammenhang besteht zwischen Gewahrsam und Beschlagnahme ? 
 
13. Welcher Zusammenhang besteht zwischen § 261 StPO und der Beschlagnahme eines 
Gegenstandes, der einem Beschlagnahmeverbot unterfällt ? 
 


